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 Veröffentlicht am 24.04.2003

Norm

ABGB §787 Abs1

Rechtssatz

Wurden die Ansprüche aus der Lebensversicherung an den Noterben schenkungsweise abgetreten und wurde ihm die

Inhaberpolizze übergeben, dann ist die Versicherungssumme nicht auf den Pflichtteil anzurechnen.
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